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Landkreis Wolfenbüttel
Die Landrätin

Sitzungsvorlage

 

Geschäftszeichen
V/41/Sch

Datum
30.07.2025

Vorlage-Nr.
XIX-0580/2025
 

 

Beratungsfolge Sitzung Sitzung am Zuständigkeit

Verwaltungsrat des Eigenbetriebes 
Bildungszentrum

öffentlich 19.08.2025 Vorberatung

Kreisausschuss nicht öffentlich 08.09.2025 Vorberatung

Kreistag öffentlich 22.09.2025 Entscheidung

 
 

Betreff

Honorarordnung des Bildungszentrums Landkreis Wolfenbüttel

 
Beschlussvorschlag:
 
Die als Anlage zur Vorlage XIX-0580/2025 beigefügte Honorarordnung wird beschlossen und tritt 
zum 01.08.2026 in Kraft. 
 
 
 

 
 

 

Aufwand/Auszahlung i. €
13.200

Produktkonto
Verschiedene

 Ergebnishaushalt

 Finanzhaushalt

Haushaltsjahr/e
2026

Mittel stehen
 

 zur Verfügung  nicht zur
      Verfügung

 nur bereit i. H. v. Euro
            

Deckungsvorschlag
      

 Mehrerträge/-einzahlungen bei

      Verschiedene
 Minderaufwendungen/-auszahlungen bei

            

   

Diese Maßnahme hat Auswirkungen auf die Erreichung folgender Oberziele:

Präambel Konsolidierung der Kreis- und Gemeindefinanzen  unterstützt    behindert

 Bürgerfreundlichkeit der Kreisverwaltung  unterstützt    behindert

Oberziel 1 Gesellschaftlicher Zusammenhalt  unterstützt    behindert

Oberziel 2 Bildung und Kultur  unterstützt    behindert

Oberziel 3 Arbeit und Wirtschaft  unterstützt    behindert

Oberziel 4 Umwelt- und Klimaschutz  unterstützt    behindert

Oberziel 5 Mobilität und Infrastruktur  unterstützt    behindert
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Begründung:
10 Die Honorare der Volkshochschule, die zuletzt 2023 erhöht worden sind, wurden einer

Überprüfung unterzogen. Um den Anspruch „Bildung für alle“ und ein damit verbundenes
breitgefächertes Bildungsangebot aufrechterhalten zu können, ist die Volkshochschule auf
qualifizierte und engagierte freiberufliche Kursleitungen angewiesen. Deswegen soll ab dem
Schuljahr 2026/27 eine moderate Honorarerhöhung von 1 € pro Unterrichtseinheit

15 vorgenommen werden. Dem erhöhten Fahrtkostenaufwand wird mit einer Erhöhung von
0,05 € ab dem 5. gefahrenen Kilometer Rechnung getragen.
 
Die Honorare der Musikschule werden ebenfalls jeweils um 1 € pro Unterrichtseinheit erhöht.
Sie finden Anwendung f ü r  M u s i k s c h u l l e h r k r ä f t e ,  d i e  d e r  i n  §  1 2 7  S G B  I V  b e s t i m m t e n 

20 Ü b e r g a n g s r e g e l u n g   z u s t i m m e n .   

Honorare und Fahrtkosten
 

25 Volkshochschule
 
Für die vhs wird folgende Honorarerhöhung vorgeschlagen:
 
Tabelle 1: Honorarerhöhung der Volkshochschule pro Unterrichtseinheit (45 Minuten)

Bereich aktuell Erhöhung pro UE ab 01.08.2026
Sprachkurse DaF und DaZ, 28,00 € jeweils 1,00 € 29,00 €

Allgemeinbildende und 
sonstige vhs Kurse

23,00 € jeweils 1,00 € 24,00 €

 30

Für den Bereich der Sprachförderungen DaF/DaZ können Anteile der Mehraufwendungen bei
der Kostenerstattung durch das Land sowie bis 31.07.2027 über den Asyl-, Migrations- und
Integrationsfonds (AMIF) geltend gemacht werden. Mehraufwendungen, die voraussichtlich
aus dem Haushalt des Bildungszentrums getragen werden müssen, werden ab dem Schuljahr

35 2026/27 in Höhe von ca. 1.500 € erwartet, 
 
Bei den allgemeinbildenden und sonstigen vhs-Kursen wird mit Mehraufwendungen von ca.
7.700 € ab dem Schuljahr 2026/27 gerechnet. 
 

40 Aktuell werden Fahrtkosten mit 0,20 € ab dem 5. gefahrenen Kilometer erstattet. Vor dem
Hintergrund gestiegener Preise soll der Betrag auf 0,25 € für Fahrten zwischen dem Wohnsitz
der Honorarlehrkräfte und der Unterrichtsstätte angehoben werden. Die Erhöhung zieht
Mehraufwendungen von rund 4.000 € jährlich nach sich.
 

45 Den Mehraufwendungen von insgesamt ca. 13.200 € jährlich stehen erwartete
Mehreinnahmen durch Entgelterhöhungen im Umfang von rund 103.000 € gegenüber.
 
 
Musikschule
 50

Tabelle 2: Honorarerhöhung der Musikschule pro Unterrichtseinheit (45 Minuten)

Bereich aktuell Erhöhung pro UE ab 01.08.2026
Instrumental- u. 
Vokalunterricht

24,00 € jeweils 1,00 € 25,00 €

Musikalische 
Früherziehung

26,00 € jeweils 1,00 € 27,00 €

Projekte 27,00 € jeweils 1,00 € 28,00 €

Chorleitung 32,00 € jeweils 1,00 € 33,00 €

 
Eine Erhöhung der Fahrtkostenerstattung von 0,20 € auf 0,25 € ab dem 5. gefahrenen
Kilometer wird ebenfalls vorgenommen.
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55 Die Mehraufwendungen betragen insgesamt weniger als 1.000 €.
 
Die neue Honorarordnung für das Bildungszentrum soll mit Wirkung zum 01.08.2026 gültig
werden.
 

60 Ich bitte entsprechend des Beschlussvorschlages zu entscheiden.
 
 

 
Christiana Steinbrügge
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Anlagen:

Anlage 1: Honorarordnung des Bildungszentrums Landkreis Wolfenbüttel
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